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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 10 
 
Kreisorgane; 
Bildung weiterer Ausschüsse nach Art. 29 LkrO 
 
Anlage(n): 
 
Sitzung des Kreistages am 19.05.2014 
 
 
öffentliche Sitzung 
 
Vorlagebericht: siehe Rückseite 
 
Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Gemäß Art. 29 Abs. 1 LkrO werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet: 
 

• Ausschuss für Bildung und Kultur 
mit dem Landrat als Vorsitzenden und 12 Ausschussmitgliedern 
 

• Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt  
mit dem Landrat als Vorsitzenden und 12  Ausschussmitgliedern 
 

• Ausschuss für Bauen und Energie 
mit dem Landrat als Vorsitzenden und 12  Ausschussmitgliedern 
 

2. Für jedes Ausschussmitglied wird ein Stellvertreter bestellt. Darüber hinaus kann ein 
weiterer Stellvertreter bestellt werden. Dieser vertritt das ordentliche Mitglied wenn auch 
der Stellvertreter verhindert ist. 
 

3. Die Bestellung der Mitglieder erfolgt in der nächsten Kreistagssitzung.  
 
4. Die Aufgaben und Kompetenzen der Ausschüsse sind im Detail in der Ge-
schäftsordnung festzuhalten und zu gegebener Zeit zu beschließen 
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Vorlagebericht: 
 
Der Kreistag kann im Bedarfsfall weitere vorberatende und beschließende 
Ausschüsse bilden (Art. 29 Abs. 1 Satz 1 LkrO). Für ihre Zusammenset-
zung gelten Art. 27 Abs. 2 und 3 und Art. 28 LkrO sinngemäß. Der Kreis-
tag ist aber frei in seiner Entscheidung, was die Zahl der Mitglieder dieser 
Ausschüsse anbelangt.  
 
In der Wahlperiode 2008 - 2014 hatte der Kreistag folgende Ausschüsse mit jeweils 12 
Mitgliedern als beschließende Ausschüsse gebildet: 
 
• Kreisausschuss 
• Ausschuss für Bildung und Kultur 
• Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt 
• Ausschuss für Bauen und Energie 
 
 
 
 
 
 


